
Öffentliche Bekanntmachung

der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der Ausschüsse des 
Kreistages des Landkreises Altenburger Land 

______________________________________________________________________
 
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner 12. Sitzung am 13. Mai 2026 folgende 
Beschlüsse gefasst. 
 
 
 
Beschluss Nr. 29:
Der Jugendhilfeausschuss beschließt den Bedarfsplan Kindertagesbetreuung 2026/2027
gemäß Anlage.
 
 
 
Beschluss Nr. 30:

1. Der Jugendhilfeausschuss beschließt den Wechsel der ordentlichen Mitgliedschaft
von Frau Mandy Eißing im Unterausschuss Kindertagesbetreuung, auf ihren
bisherigen Stellvertreter Herrn Max Bretzmann. Als Stellvertretung für Herrn Max
Bretzmann wird Frau Mandy Eißing benannt.

 
Mitglied Stellvertretung
Max Bretzmann                                  Mandy Eißing

 
 

2. Der Jugendhilfeausschuss beschließt den Wechsel der ordentlichen Mitgliedschaft
von Frau Mandy Eißing im Unterausschuss Jugendförderplan, auf ihre bisherige
Stellvertreterin Frau Susann Seifert. Als Stellvertretung für Frau Susann Seifert
wird Frau Mandy Eißing benannt.

 
Mitglied Stellvertretung
Susann Seifert                                  Mandy Eißing

 

 
Beschluss Nr. 31:
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Durchführung der Maßnahmen der
Schulsozialarbeit durch folgende Träger der freien Jugendhilfe:
 

1. Für den Schulstandort Förderzentrums Erich Kästner in Altenburg:
 

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. RV Ostthüringen
vertreten durch Geschäftsführer U. Werner

Kastanienstraße 2
07549 Gera

 



 
2. Für den Schulstandort Förderzentrum Schmölln (Modellprojekt mit 

Projektbezogene Aufgaben):
 

Innova Sozialwerk e.V.
vertreten durch Geschäftsführer Dr. N. Dorsch

Zschernitzscher Straße 13
04600 Altenburg

 
Sollten am vorgesehenen Schulstandort die Voraussetzungen zur Förderung gemäß der
„Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen
Jugendhilfe für Vorhaben der Schulsozialarbeit“ nicht erfüllt werden können, wird das
Angebot der Schulsozialarbeit am nächst möglichen nachfolgenden Schulstandort auf
der Prioritätenliste ausgeführt.
 
Die Träger werden beauftragt, eine Kooperationsvereinbarung mit dem zuständigen
Schulamt bzw. in dessen Auftrag mit der Schule abzuschließen. Ebenso ist eine
Vereinbarung mit der Schulverwaltung über die Bereitstellung der sächlichen
Voraussetzungen abzuschließen.
 
 
 
 
Uwe Melzer
Landrat
 
Hinweis:
Anlagen können im Landratsamt Altenburger Land, Büro des Kreistages, Lindenaustraße
9, 04600 Altenburg, oder im Kreistagsinformationssystem unter www.altenburgerland.de
eingesehen werden. 

http://www.altenburgerland.de



